
Straßen und Wege
Ortsstraße Nr. 479, Gewerbestraße,
öffentl. Parkplatz am Stadtbad

in Neugablonz
Einziehung einer Teilfläche

Es ist beabsichtigt ein Teilstück der Ortsstraße
Nr. 479 „Gewerbestraße, öffentl. Parkplatz am
Stadtbad in Neugablonz" einzuziehen.

Die Einziehung gem. Art. 8 Abs. 1 BayStrWG
ist erforderlich, um die Fahrradstellplätze an
der neu gebauten KITA zu errichten und für die
Rettungszufahrt der DLRG.

Dieses Vorhaben wird nach Art. 8 Abs. 2
BayStrWG bekannt gemacht.

Kaufbeuren, den 18.12.2025

Stadt Kaufbeuren

Carl
Bau- und Umweltreferent
berufsm. Stadtrat

Straßen und Wege
Ortsstraße Nr. 71, Zeisenbachweg

Widmung

1. Straßenbeschreibung
Ortsstraße Nr. 71
Zeisenbachweg
Anfangspunkt: Einmündung in die Ortsstra-
ße Nr. 7 „Salzstraße“ zw. Fl.Nr. 544/35 und
544/38, Gmkg. Oberbeuren
Endpunkt: Ringförmiger Verlauf, Einmün-
dung in die Ortsstraße Nr. 7 „Salzstraße“ zw.
Fl.Nr. 544/50 und 544/11, Gmkg. Oberbeuren
Flur-Nr.: 544, Gemarkung Oberbeuren
Gemeinde: Stadt Kaufbeuren

2. Verfügung
2.1 Die unter 1. bezeichnete neu gebaute Stra-

ße wird zur Ortsstraße gewidmet.
2.2 Widmungsbeschränkungen: ------

3. Träger der Straßenbaulast Stadt Kaufbeu-
ren

4.Wirksamwerden der Verfügung 02.01.2026

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die Widmung: -----

5.2 Die Verfügung nach Nr. 2 kann vormit-
tags von 8.00 – 12.00 Uhr eingesehen
werden, bei der Stadt Kaufbeuren,
Stadtplanung und Bauordnung, Kai-
ser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren
(Zi.-Nr. 202 N).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht
in Augsburg

erhoben werden.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

a)Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht
in Augsburg,

Postfachanschrift:
Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,

Hausanschrift:
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

b)Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg auch elektronisch in
einer für den Schriftformersatz zugelassenen
Form nach Maßgabe der Internetpräsenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Stadt Kaufbeuren) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg entnehmen Sie bitte der
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO ge-
nannte Personenkreis Klagen grundsätzlich
elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren
vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Kaufbeuren, den 18.12.2025

Stadt Kaufbeuren

C a r l
Bau- und Umweltreferent
berufsm. Stadtrat

Straßen und Wege
beschränkt-öffentlicher Weg Nr. 224,

Promenadenweg
Widmung und Einziehung einer Teilfläche
1. Straßenbeschreibung

Promenadenweg
Anfangspunkt: Einmündung in die Ortsstra-
ße Nr. 383 „Hüttenstraße“, bzw. Einmündung
in die Ortsstraße Nr. 389 „Hüttenstraße, 4.
Wohnweg“, Gmkg. Kaufbeuren
Endpunkt: Einmündung in die Ortsstraße Nr.
479 „Gewerbestraße, öffentl. Parkplatz am
Stadtbad in Neugablonz“, Gmkg. Kaufbeu-
ren
Flur-Nr.: 1676/5, 1677/2-Teil, 1677-Teil,
1679/3, 1717/5, 1674/7-Teil, 1717/6-Teil und
1717/15, Gmkg. Kaufbeuren
Gemeinde: Stadt Kaufbeuren

2. Verfügung
2.1 Der unter 1. bezeichnete bestehende Weg

wird in einem Teilbereich eingezogen und
gewidmet.

2.2 Widmungsbeschränkungen: Nur Fußgän-
ger- und Radfahrverkehr, frei für forst-
wirtschaftliche Nutzung, Anliegerver-
kehr frei: ab Einmündung in die
Ortsstraße Nr. 383 „Hüttenstraße“ bis zur
Grundstücksgrenze der Flur-Nr. 1674/7,
Gmkg. Kaufbeuren und beginnend von
der Ortsstraße Nr. 472 „Reiditzer Weg“
bis ca. 30 m südlich Richtung Wertstoff-
inseln.

3. Träger der Straßenbaulast Stadt Kaufbeu-
ren

4. Wirksamwerden der Verfügung 02.01.2026

5. Sonstiges
5.1 Gründe für die Widmung und Einzie-

hung: -----

5.2 Die Verfügung nach Nr. 2 kann vormit-
tags von 8.00 – 12.00 Uhr eingesehen
werden, bei der Stadt Kaufbeuren,
Stadtplanung und Bauordnung, Kai-
ser-Max-Straße 1, 87600 Kaufbeuren
(Zi.-Nr. 202 N).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht
in Augsburg

erhoben werden.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

a)Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht
in Augsburg,

Postfachanschrift:
Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,

Hausanschrift:
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

b)Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg auch elektronisch in
einer für den Schriftformersatz zugelassenen
Form nach Maßgabe der Internetpräsenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bay-
ern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Stadt Kaufbeuren) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg entnehmen Sie bitte der
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO ge-
nannte Personenkreis Klagen grundsätzlich
elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren
vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Kaufbeuren, den 18.12.2025

Stadt Kaufbeuren

C a r l
Bau- und Umweltreferent
berufsm. Stadtrat

Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer für

das Kalenderjahr 2026
gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz

Die Grundsteuer 2026 wird für diejenigen Steu-
erpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2026 die
gleiche Grundsteuer wie im Jahr 2025 zu ent-
richten haben, in der gleichen Höhe festgesetzt.
Die Fälligkeit der Grundsteuer 2026 bleibt un-
verändert. Für die Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen
an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid
zugegangen wäre. Sofern 2026 Änderungen in
der Höhe der Grundsteuer eintreten, wird ein
neuer Grundsteuer-Bescheid erlassen. Diese öf-
fentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wo-
chen nach dem Tag der Veröffentlichung als
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe entweder
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmit-
telbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird
ist der Widerspruch einzulegen bei der Stadt
Kaufbeuren.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

a) Schriftlich oder zur Niederschrift
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Nie-
derschrift eingelegt werden. Die Anschrift lau-
tet:

Stadt Kaufbeuren, Kaiser-Max-Straße 1,
87600 Kaufbeuren

b) Elektronisch
Der Widerspruch kann auch elektronisch einge-
legt werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:

– Übermittlung eines elektronischen Doku-
ments mit qualifizierter elektronischer Sig-
natur nach dem Signaturgesetz über den von
der Behörde eröffneten Zugang für elektroni-
sche Dokumente. Die Adresse hierfür lautet:

signatur@kaufbeuren.de

– Versendung eines signierten elektronischen
Dokuments mit der Versandart nach § 5 Abs. 5
des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender
sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-
Gesetz angemeldet ist, an folgende De-Mail-
Adresse:

info@kaufbeuren.de-mail.de

Sollte über denWiderspruch ohne zureichenden
Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage bei dem Baye-
rischen Verwaltungsgericht in Augsburg erho-
ben werden. Für die Klageerhebung stehen die
unter 2. aufgeführten Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten
ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Stadt Kaufbeuren) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird
ist die Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg zu erheben.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

a)Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
erhoben werden. Die Anschrift lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht
in Augsburg,

Postfachanschrift:
Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,

Hausanschrift:
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,

b)Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwal-

tungsgericht Augsburg auch elektronisch in ei-
ner für den Schriftformersatz zugelassenen
Form nach Maßgabe der Internetpräsenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.
de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben
werden.

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis
muss Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten
(Stadt Kaufbeuren) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg entnehmen Sie bitte der
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Datenschutzhinweis: Informationen über die
Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen der Festsetzung und Erhebung von Ab-
gaben durch das Sachgebiet Steuern und Ge-
bühren der Stadtverwaltung Kaufbeuren sind
auf der Internetseite der Stadt Kaufbeuren ab-
rufbar (Suchbegriff: DSGVO-Info-StuG).

Kaufbeuren,18.12.2025

Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister

Bekanntmachung im Amtsblatt
der Stadt Kaufbeuren

Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-
Kaufbeuren

Bekanntmachung nach der Verordnung über
Kommunalunternehmen (KUV) § 27 Aufstel-
lung, Behandlung und Offenlegung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichtes des Ge-
schäftsjahres 2024.

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 03.
Juli 2025 den Jahresabschluss des Geschäfts-
jahres 2024 festgestellt.
Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2024
in Höhe von 16.417.680,15 € ist auf neue Rech-
nung vorzutragen.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-
fers, der Fa. Baker Tilly GmbH & Co. KG, wur-
de wie folgt erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNAB-
HÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, An-
stalt des öffentlichen Rechts des Landkreises
Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, Markt-
oberdorf und Kaufbeuren

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Kliniken
Ostallgäu-Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen
Rechts des Landkreises Ostallgäu und der Stadt
Kaufbeuren, der zugleich zusammengefasster
Jahresabschluss der Krankenhäuser Klinikum
Kaufbeuren, Kaufbeuren, Klinik Füssen, Füs-
sen und Klinik St. Josef, Buchloe ist – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht der Kliniken Ostall-
gäu-Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen
Rechts des Landkreises Ostallgäu und der Stadt
Kaufbeuren, der zugleich die Lage der Kran-
kenhäuser darstellt, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in
allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der Krankenhaus-Buchführungsverord-
nung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Krankenhausträgerge-
sellschaft und der Krankenhäuser zum 31.
Dezember 2024 sowie jeweils deren Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Krankenhausträgergesellschaft und der
Krankenhäuser. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Stuttgart, den 13. Juni 2025
Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des
Geschäftsjahres 2024 des Kommunalunterneh-
mens werden in der Finanzabteilung vom
08.01.2026 bis 16.01.2026 zu den üblichen Ge-
schäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus-
gelegt. Zutritt und Anmeldung über Hauptein-
gang Pforte.

Satzung zur Änderung der Satzung
über Aufwendungs- und Kostenersatz

für Einsätze
und andere Leistungen der Feuerwehr

der Stadt Kaufbeuren
(Feuerwehraufwendungs-
und Kostenersatzsatzung)

Vom 17.12.2025

Die Stadt Kaufbeuren erlässt aufgrund von Art.
28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
(BayFwG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 215-3-1-I) veröffentlichten
bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 des
Gesetzes vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 215) ge-
ändert worden ist, folgende vom Stadtrat am
16.12.2025 beschlossene 1. Satzung zur Ände-
rung der Satzung über Aufwendungs- und Kos-
tenersatz für Einsätze und andere Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Kaufbeuren (Feuer-
wehraufwendungs- und Kostenersatzsatzung):

§ 1
Änderungen

Die Satzung über Aufwendungs- und Kosten-
ersatz für Einsätze und andere Leistungen der
Feuerwehr der Stadt Kaufbeuren vom
21.12.2022 (veröffentlicht am 30.12.2022 (ABl.
Nr. 26/2022)) wird wie folgt geändert:

Die Anlage zu § 1 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt
gefasst:

„Anlage zu § 1 Abs. 3 Satz 1 der Satzung über
Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze
und andere Leistungen der Feuerwehr der

Stadt Kaufbeuren

Verzeichnis der Pauschalsätze

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen
sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern
1. und 2.) und den Personalkosten (Nummer 3.)
zusammen. Bei den Nummern 5.-9. sind die
Personalkosten bereits in die Pauschalsätze mit
eingerechnet.

1. Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden angefan-
genen Kilometer Wegstrecke von der Feuer-
wehrwache bzw. vom Standort und zurück für:

1.1 Kommandowagen KdoW 1,40 EUR
1.2 Einsatzleitwagen ELW 9,00 EUR
1.3 Mehrzweckfahrzeug MZF 4,30 EUR
1.4 Mannschafts-

transportwagen MTW 2,80 EUR
1.5 Löschgruppenfahrzeug LF 20,10 EUR
1.6 Tanklöschfahrzeug TLF 7,60 EUR
1.7 Drehleiterfahrzeug DL 23-12 13,80 EUR
1.8 Rüstwagen RW 22,40 EUR
1.9 Gerätewagen-Gefahrgut

GW-G 20,50 EUR
1.10 Dekontaminations-LKW P 13,60 EUR
1.11 Versorgungs-LKW 8,90 EUR
1.12 Schlauchwagen SW 31,10 EUR
1.13 Wechselladerfahrzeug 15,90 EUR

2.Ausrückestundenkosten

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz
von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die
zwar zu den Fahrzeugen gehören, deren Kosten
aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke
beeinflusst werden.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Mi-
nuten die halben, im Übrigen die ganzen Aus-
rückestundenkosten erhoben.

Die Ausrückestundenkosten betragen - berech-
net vom Zeitpunkt des Abrückens von der Feu-
erwehrwache bzw. vom Standort bis zum Zeit-
punkt des Wiedereinrückens - je eine Stunde
für:

2.1 Kommandowagen KdoW 13,60 EUR
2.2 Einsatzleitwagen ELW 107,50 EUR
2.3 Mehrzweckfahrzeug MZF 26,00 EUR
2.4 Mannschafts-

transportwagen MTW 14,70 EUR
2.5 Löschgruppenfahrzeug LF 232,30 EUR
2.6 Tanklöschfahrzeug TLF 142,30 EUR
2.7 Drehleiterfahrzeug

DL 23-12 233,40 EUR
2.8 Rüstwagen RW 262,70 EUR
2.9 Gerätewagen-Gefahrgut

GW-G 243,40 EUR
2.10 Dekontaminations-LKW P 60,10 EUR
2.11 Versorgungs-LKW 54,80 EUR
2.12 Schlauchwagen SW 247,00 EUR
2.13 Wechselladerfahrzeug 182,00 EUR
2.14 Wechselladerabrollbehälter 96,70 EUR

2.15 Ausrückestundenkosten werden nicht
erhoben, soweit ein Fahrzeug im Rahmen

Nr. 23 Donnerstag, 18. Dezember 2025 70. Jahrgang

ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine Verwaltung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

14.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Ausländer- und Einbürgerungsbehörde
nur nach Online-Terminvereinbarung:

Führerscheinstelle
Nur nach vorheriger online-Terminvereinbarung
Dienstag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr

ohne vorherige online-Terminvereinbarung
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–15.30 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Bürgerbüro/Zulassungsstelle
Montag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Dienstag 8.00–12.00 Uhr
Mittwoch 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–12.00 Uhr

13.00–16.00 Uhr
Freitag 8.00–12.00 Uhr
weitere Zeiten nach Terminvereinbarung

Grundsicherung/Asyl
Offene Sprechstunde:
Dienstag 8.00–10.00 Uhr
Donnerstag 14.00–16.00 Uhr
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von Pflicht-Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2
BayFWG) abgestellt wird.

3. Arbeitsstundenkosten

Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuer-
wehrtechnischen Beladung des eingesetzten
Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür
keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht
werden), werden Arbeitsstundenkosten berech-
net.

In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird
der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Ein-
satzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. Für
angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten
die halben, im Übrigen die ganzen Arbeitsstun-
denkosten erhoben.

3.1 einen Lichtmastanhänger 118,30 EUR
3.2 ein Wassersauger 10,40 EUR
3.3 ein Schlauchboot 174,30 EUR
3.4 ein Heuwehrgerät 56,00 EUR
3.5 ein Verkehrssicherungs-

anhänger 178,00 EUR
3.6 ein Schlauchanhänger 35,50 EUR
3.7 ein UG-ÖEL Anhänger 33,70 EUR
3.8 ein Ölschadensanhänger 44,40 EUR

4. Personalkosten

4.1 Personalkosten werden nach Ausrücke-
stunden berechnet. Je Ausrückestunde - vom
Zeitpunkt des Ausrückens von der Feuerwehr-
wache bzw. vom Standort bis zum Zeitpunkt
des Wiedereinrückens – werden Personalkosten

berechnet für:
4.1.1 eine(n) Feuerwehrdienst-

leistende(n) 29,00 EUR
4.1.2 eine(n) Gerätewart(in),

hauptamtlich 59,00 EUR

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Mi-
nuten die halben, im Übrigen die ganzen Stun-
denkosten erhoben.

4.2 Für die Abstellung zum Sicherheitswach-
dienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFWG
wird der jeweils gültige Satz nach der Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern für einen Feuerwehrdienstleistenden
(vgl. § 11 Abs. 5 AVBayFWG) erhoben

Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Mi-
nuten die halben, im Übrigen die ganzen Stun-
densätze erhoben.

Abweichend von Nummer 4.1 wird für die An-
fahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere
Stunde berechnet.

5. Geräteüberlassungskosten
bei Bereitstellung an Dritte

Der Aufwendungsersatz für die Bereitstellung/
die Überlassung von Geräten
oder Ausrüstungsgegenständen an Dritte be-
trägt je angefangenen Tag für:

5.1 einen Druckschlauch 3,90 EUR
+ zusätzlich Waschen,
Prüfen u. Trocknen (pauschal)

5.2 eine Schlauchbrückensatz 7,20 EUR
5.3 ein Notstromaggregat 96,10 EUR
5.4 ein Wassersauger 10,30 EUR

+ Reinigung und Überprüfung
nach Gebrauch 14,80 EUR

6. Leistungen der Atemschutzwerkstatt

6.1 Masken
6.1.1 Prüfung 8,90 EUR
6.1.2 Reinigung und Desinfizierung 7,10 EUR
6.1.3 Ventilscheibenwechsel, Sprechmembran,

Sichtscheibenwechsel, Erneuerung
Anschlussstück 7,20 EUR

6.1.4 Leihgabe/Kalendertag 5,30 EUR
+ zusätzlich Prüfung, Reinigung und
Desinfizierung, einmalig

6.2 Pressluftatmer
6.2.1 Prüfung und Wartung 10,70 EUR
6.2.2 Grundüberholung 29,50 EUR
6.2.3 Reinigung von außen 17,00 EUR
6.2.4 Leihgabe/Kalendertag 26,30 EUR

+ zusätzlich Prüfung und Wartung,
einmalig

6.3 Lungenautomat
6.3.1 Prüfung und Wartung 8,80 EUR
6.3.2 Desinfizierung 7,40 EUR
6.3.3 Grundüberholung 34,40 EUR
6.2.8 Einstellarbeiten und Austausch

von Ersatzteilen 9,80 EUR
6.2.9 Leihgabe/Kalendertag 12,50 EUR

+ zusätzlich Desinfizierung, Prüfung und
Wartung, einmalig

6.4 Atemluftflaschen
6.4.1 Füllung bis 2,9 Liter 5,60 EUR
6.4.2 Füllung bis 4,9 Liter 8,20 EUR

6.4.3 Füllung bis 10 Liter 12,40 EUR
6.4.4 Füllung über 10 Liter 23,70 EUR
6.4.5 Ventilwechsel o.

Ventilreparaturen 19,70 EUR
6.4.6 Leihgabe/Kalenderwoche 4,50 EUR
6.5 Chemikalien-Schutzanzug
6.5.1 Prüfung und Wartung 59,90 EUR
6.5.2 Reinigung, Desinfizierung

und Trocknung 51,00 EUR
6.5.3 Reparatur Sichtscheibe,

Handschuh, Stiefel 44,30 EUR
6.6 Kleinteile, pauschal 8,50 EUR

6.7 Ersatzteile werden gesondert
in Rechnung gestellt.

6.8 Der Auftraggeber trägt die Porto- und Ver-
sandkosten sowie den Mindermengenzu-
schlag der für ihn speziell bestellten Arti-
kel.

7. Bereitstellung der
Atemschutzübungsstrecke

7.1 Benutzung pro Person inkl.
Flaschenfüllung 25,40 EUR

8. Allgemeine Leistungen
der Feuerwehrwerkstatt

8.1 Waschen und Imprägnieren
je Einsatzjacke 11,30 EUR

8.2 Waschen und Imprägnieren
je Einsatzhose 11,30 EUR

8.3 Waschen von verschiedenen
Ausrüstungsgegenständen

(pro Stück) 5,20 EUR“
8.4 Schlauchreinigen und

-trocknen (pauschal) 10,00 EUR“
8.5 Einbinden von Schlauchkupplung

je Kupplung 13,60 EUR“
8.6 Pumpenprüfung an

Feuerwehrpumpen 532,90 EUR“
8.7 Kalibrierung Gasmessgeräte

Groß 30,90 EUR“
8.8 Kalibrierung Gasmessgeräte

Klein 12,60 EUR“

9. Sonstiger Kostenersatz

Für nachfolgende Arbeitsleistungen wird fol-
gender pauschaler Kostenersatz erhoben:

9.1 Öffnen einer Türe 220,00 EUR“
9.2 Fehlalarm einer privaten

Brandmeldeanlage 600,00 EUR“
9.3 Maibaum aufstellen 200,00 EUR“
9.4 Fehlalarm E-Call 700,00 EUR“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in
Kraft.

Kaufbeuren, 17.12.2025
Stadt Kaufbeuren

Stefan Bosse
Oberbürgermeister


